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Liebe Pfarrvorsteher! Dragi farni predstojniki! 
Liebe Diakone! Dragi diakoni! 
Liebe Mitbrüder! Dragi sobratje! 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst! 
Drage sodelavke, dragi sodelavci v cerkveni službi! 
 
Wenige Tage vor Ostern stehend grüße ich Sie ganz herzlich und möchte mich 
vorweg für Ihren Einsatz in der pfarrlichen Pastoral und in den diözesanen 
Zentralstellen ganz herzlich bedanken. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation gibt es eine neue detaillierte Rahmenordnung der 
Österreichischen Bischofskonferenz, gültig ab  23.März 2021. 
Diese ist zusammen mit der "Regelung und Hinweise der ÖBIKO für die Feier der Hl. 
Woche und von Ostern 2021" zu sehen, welche Sie bereits vor einigen Tagen (am 
22.3.) erhalten haben. 
 
Für den Palmsonntag hat Mag. Klaus Einspieler noch kurzfristig zwei 
entsprechende Feierformen erarbeitet, die Sie, so möglich, verwenden können: 
 
In Zeiten der Pandemie sollen die Gottesdienste gemäß den Richtlinien der 
Bischofskonferenz in aller Kürze gefeiert werden. Um die Ansteckungsgefahr 
möglichst gering zu halten, haben sich einige Pfarren entschlossen, die 
Palmsonntagsliturgie im Freien zu feiern. Dieses Vorhaben ist zu unterstützen, zumal 
das Infektionsrisiko in diesem Fall geringer ist als in geschlossenen Räumen, wenn 
die geltenden Regeln befolgt werden. Aufgrund der besonderen Umstände in diesem 
Jahr kann die Feier folgendermaßen verkürzt werden. Es sei dazu gesagt, dass 
diese Anpassungen nur heuer erlaubt sind, weil es die besonderen Umstände 
erfordern. Es ist sehr zu hoffen, dass wir den Palmsonntag im kommenden Jahr 
wieder in der Vollform feiern können. 
 
Modell 1: 
- Feier des Einzugs Christi in Jerusalem mit Evangelium und kurzer Homilie (siehe 
Messbuch) 
- anschließend Fürbitten und ein passender Gesang 
- danach beginnt mit der Gabenbereitung die Eucharistiefeier 
Anmerkung: In diesem Fall wird nur ein Element des Palmsonntags, der Einzug Jesu 
in Jerusalem, in der Wortliturgie entfaltet. Das entspricht der Jerusalemer Tradition 
der ausgehenden Antike. Darüber hinaus soll am Nachmittag oder Abend, an dem in 
vielen Pfarren Kreuzwege stattfinden, in dieser Andacht die Passion gelesen werden. 
Ergänzend dazu können die Litanei vom Leiden Jesu (GL 563), der 
Andachtsabschnitt "Kreuz und Leiden" (GL 675,3) oder einzelne Abschnitte der 
Kreuzwegandacht (GL 683) gebetet werden. 
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Modell 2: 
Wo es ausreichende Sitzgelegenheiten gibt, kann die Feier wie vorgesehen 
stattfinden. In diesem Fall kann man die Wortliturgie nach der Feier des Einzugs 
Jesu in Jerusalem kürzen, indem man nur eine Lesung vorträgt und die Passion erst 
ab dem Abschnitt von der Kreuzigung Jesu liest (Mk 15,20b-47). Die Homilie entfällt, 
wenn zur Segnung der Palmzweige deutende Worte gesprochen worden sind. 
 
 
Unter https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2622/hauskirche-
leben stehen für die Tage bis Ostern wieder zahlreiche Impulse bereit. Dies betrifft 
Vorlagen für die Segnung der Palmzweige und der Osterspeisen zu Hause, aber 
auch Modelle für weitere Gottesdienste – in beiden Sprachen. Einige davon werden 
auch in den Kirchenzeitungen Sonntag und Nedelja abgedruckt. 
 
 
Ich möchte Sie des Weiteren darauf hinweisen, dass sämtliche Aktivitäten in den 
Pfarren entsprechend der gültigen Covid-19-Schutzmaßnahmen-
verordnung durchzuführen sind. 
Leider mussten wir in den vergangen Tagen immer wieder feststellen, dass dies nicht 
immer geschieht und die Gefahr einer Anzeige mit einem damit verbundenen 
verwaltungsstrafrechtlichen Verfahren im Raum stand. 
Bei Zweifel oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte im Vorfeld direkt an den Covid-
19-Beauftragen der Diözese, Mag. Roland Stadler (0676 8772 2117) 
Sämtliche gültigen Regelungen und Vorgaben finden sie tagesaktuell auf www.kath-
kirche-kaernten.at/corona. 
 
Nicht zuletzt finden Sie im Anhang noch eine aktuelle Datei zum Dienstbetrieb in 
unseren diözesanen Dienststellen vor, die auch für die Pfarrkanzleien gilt. 
Bitte diese beachten! Mit diesen Maßnahmen wollen wir dafür sorgen, dass sich alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch Besucher in unseren kirchlichen Häusern 
und Pfarrhöfen gut aufgehoben wissen. 
 
Mit den besten Wünschen für eine gesegnet Karwoche und Osterzeit, 
 
Dr. Johann Sedlmaier 
Generalvikar 
 
Mariannengasse 2 
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel. + 43 (0) 463 57770 - 1021 
E-Mail: generalvikariat@kath-kirche-kaernten.at 
www.kath-kirche-kaernten.at 
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